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LG Neuruppin, Urt. v. 15.4.2021 – 2 O 32/21 
 
 
BGB §§ 177 Abs. 1, 179; WEG § 26 Abs. 1 

Haftung des Bauträgers bei Handeln als vollmachtloser Vertreter für die noch nicht entstandene 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
 
1. Vollmachtloser Vertreter ist in entsprechender Anwendung von § 179 Abs. 1 BGB auch derjenige, 
der im Namen einer noch nicht entstandenen Gemeinschaft der Wohnungseigentümer vertragliche 
Vereinbarungen trifft. 
2. Die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des anderen Teils von der fehlenden Existenz einer 
vertretenen Wohnungseigentümergemeinschaft führt nicht zu einem Anspruchsausschluss nach 
§ 179 Abs. 3 BGB. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 
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